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Falls die Schule Schule dem Widerspruch nicht abhilft, teilt sie dem Beschwerdeführer lediglich
mit, dass das Ganze an die nächsthöhere Behörde weitergeleitet wurde. Es gibt keinen
Bescheid und keine Begründung, das macht dann das Schulamt, bzw. die Bezirksregierung (mit
deren endgültiger Entscheidung). Ein Ausbleiben der Mitteilung stellt keinen relevanten
Verfahrensfehler dar, da dadurch die Rechte des Beschwerdeführers nicht beeinträchtigt
werden.
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